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Wichtige Informationen zu Maßnahmen
gegen die Ausbreitung des Corona-Virus

Für alle Fragen rund um das Corona-Virus ist
die Telefon-Hotline der Stadt Mannheim un-
ter der Telefonnummer 0621/293-2253 zu er-
reichen. Fortlaufend aktualisierte Informa-
tionen sind unter www.mannheim.de zu fin-
den. Sobald das Landesgesundheitsamt Ba-
den-Württemberg die Sieben-Tage-Inzidenz
für den Stadtkreis Mannheim veröffentlicht,
ist sie unter www.mannheim.de/inzidenz-
zahl einsehbar.

Allgemeinverfügung
der Stadt Mannheim

Aufgrund der am 12. Dezember in Kraft ge-
tretenen, geänderten Corona-Verordnung
des Landes Baden-Württemberg hebt die
Stadt Mannheim die Ziffer 1 (Ausgangsbe-
schränkung) ihrer Allgemeinverfügung vom
7. Dezember auf. Stattdessen gelten die Re-
gelungen der Landesverordnung. Die sonsti-
gen Regelungen der Allgemeinverfügung der
Stadt Mannheim haben weiterhin Bestand.
Weitere Informationen gibt es unter
https://sozialministerium.baden-wuerttem-
berg.de/de/gesundheit-pflege/gesund-
heitsschutz/infektionsschutz-hygiene/in-
formationen-zu-coronavirus/verordnun-
gen/ sowie www.mannheim.de/de/informa-
tionen-zu-corona/aktuelle-rechtsvorschrif-
ten.

Landesweite Ausgangsbeschrän-
kungen in Baden-Württemberg

Angesichts der extrem hohen Infektionslage
wurden in Baden-Württemberg bereits Ende
vergangener Woche weitere Maßnahmen
zur Eindämmung der Corona-Pandemie be-
schlossen. Seit 12. Dezember gelten Aus-
gangsbeschränkungen für alle sich in Baden-
Württemberg aufhaltenden Personen. Der
Aufenthalt außerhalb der Wohnung ist nur
aus triftigen Gründen erlaubt. Wer dagegen
verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit.

Darüber hinaus haben sich Bund und Län-
der auf einen Lockdown ab dem 16. Dezem-
ber geeinigt. Der Einzelhandel ist weitestge-
hend geschlossen. Öffnen dürfen nur Ge-
schäfte und Märkte des täglichen Bedarfs so-
wie der Grundversorgung. Schulen und Kin-
dertagesstätten werden geschlossen. Für be-
stimmte Personengruppen gibt es eine Not-
betreuung. In der Öffentlichkeit gilt ein Alko-
holverbot.

Wichtig vor allem für die Bewohnerinnen
und Bewohner der Grenzregionen in Frank-

reich und der Schweiz: Die Ausgangsbe-
schränkungen gelten unabhängig vom Gel-
tungsbereich der Corona-Verordnung Ein-
reise-Quarantäne, da diese nur die Frage re-
gelt, wer sich nach Einreise in Quarantäne
begeben muss. Das bedeutet, dass ein
Grenzübertritt ohne anschließende Quaran-
täneverpflichtung nach den bisher gelten-
den Ausnahmeregeln weiterhin möglich ist.
Darunter fällt weiterhin auch die 24-Stun-
den-Regelung. Neu ist, dass es aufgrund der
Ausgangsbeschränkungen für den Aufent-
halt in Baden-Württemberg eines triftigen
Grundes bedarf, die in der Corona-Verord-
nung geregelt sind. Allerdings gilt nach wie
vor der Appell: Nicht alles, was erlaubt ist, ist
auch sinnvoll.

Konkret gilt in Baden-Württemberg in Be-
zug auf die Ausgangsbeschränkungen seit
dem 12. Dezember unter anderem Folgendes:
• Der Aufenthalt außerhalb der Wohnung ist

nur bei Vorliegen triftiger Gründe gestat-
tet.

• Die Wohnung darf jederzeit zur Ausübung
beruflicher Tätigkeiten sowie der Beglei-
tung oder Betreuung unterstützungsbe-
dürftiger oder minderjähriger Personen
verlassen werden.

• Die Erledigung von Einkäufen ist nur von 5
bis 20 Uhr erlaubt.

• Nur in der Zeit von 5 bis 20 Uhr ist auch
Sport und Bewegung an der frischen Luft
erlaubt, allerdings ausschließlich alleine,
mit einer weiteren nicht im selben Haus-
halt lebenden Person oder mit Angehöri-
gen des eigenen Haushalts.

• Nach 20 Uhr sind Fahrten zu privaten Zu-
sammenkünften grundsätzlich untersagt.

• Die Fahrt zu einer pflegebedürftigen Per-
son, um diese zu betreuen, ist zu jeder Ta-
ges- und Nachtzeit erlaubt.

• Die Inanspruchnahme medizinischer Leis-
tungen ist jederzeit erlaubt.

• Handlungen zur Versorgung von Tieren
sind jederzeit erlaubt.

Für die Zeit zwischen dem 24. und 26. De-
zember sind Ausnahmen der Kontakt- und
Ausgangsbeschränkungen vorgesehen. An
Silvester und Neujahr wird es keine Locke-
rungen geben.

Corona-Verordnung Absonderung
des Landes Baden-Württemberg

Mit der Corona-Verordnung Absonderung
vom 28. November hat das Land einheitliche

Regelungen für Baden-Württemberg getrof-
fen, wonach sich Krankheitsverdächtige, po-
sitiv getestete Personen und deren Haus-
haltsangehörige sowie die jeweiligen engen
Kontaktpersonen der Kategorie 1 sofort und
ohne weitere Anordnung der örtlich zustän-
digen Behörde selbstständig in Quarantäne
begeben müssen. Da diese Regelungen in-
haltlich denen der Allgemeinverfügung Qua-
rantäne der Stadt Mannheim entsprechen,
ist letztere nicht mehr erforderlich und wird
daher aufgehoben.

Kunsthalle Mannheim bleibt bis vo-
raussichtlich 11. Januar geschlossen

Die Kunsthalle Mannheim bleibt bis voraus-
sichtlich 11. Januar geschlossen. Die Schlie-
ßung umfasst alle Ausstellungen, so auch die
Sonderausstellung „Anselm Kiefer“. Alle ge-
planten Veranstaltungen und Führungen fin-
den nicht statt. Die Kunsthalle Mannheim
folgt damit der Landesverordnung zur Ein-
dämmung der Corona-Pandemie. Unter ku-
ma.art und den museumseigenen Social-Me-
dia-Kanälen stellt die Kunsthalle ein umfang-
reiches digitales Angebot zusammen.

Reiss-Engelhorn-Museen bleiben bis
einschließlich 11. Januar geschlossen

Die Ausstellungshäuser der Reiss-Engel-
horn-Museen bleiben bis einschließlich 11. Ja-
nuar geschlossen. Damit entsprechen die
Reiss-Engelhorn-Museen der neuen Corona-
Verfügung des Landes Baden-Württemberg.
Von der Schließung betroffen sind alle aktu-
ellen Sonderausstellungen sowie die Ständi-
gen Sammlungen im Museum Zeughaus und
im Museum Weltkulturen. Es findet bis auf
Weiteres kein Veranstaltungsprogramm, wie
Führungen, Konzerte, Vorträge und ähnli-
ches statt. Unter www.digital.rem-mann-
heim.de stellen die Reiss-Engelhorn-Museen
digitale Angebote zu aktuellen Ausstellungs-
themen bereit.

Schließung von Stadtbibliothek,
Musikschule und Abendakademie

Die Stadtbibliothek Mannheim und ihre
Zweigstellen sind für Besucherinnen und Be-
sucher bis zum 10. Januar geschlossen. Die
Leihfristen für ausgeliehene Medien werden
automatisch verlängert. Alle digitalen Ange-
bote stehen hingegen weiterhin zur Verfü-
gung. Weitere Informationen finden sich im
Internet unter www.mannheim.de/de/bil-

dung-staerken/stadtbibliothek/digitale-an-
gebote. Alle Angebote sind mit gültigem Bib-
liotheksausweis kostenlos nutzbar.

In der Musikschule Mannheim finden zu-
nächst bis zum 10. Januar keine Präsenzver-
anstaltungen statt. Sofern möglich wird das
Unterrichtsangebot in Online-Formaten
fortgeführt.

Auch die Mannheimer Abendakademie
bleibt bis einschließlich 10. Januar geschlos-

sen und es können keine Präsenzkurse
durchgeführt werden. Online-Angebote fin-
den jedoch statt wie angekündigt. Das Team
der Abendakademie ist ab 11. Januar wieder
persönlich erreichbar; ungeachtet dessen
sind Online-Anmeldungen über die Website
weiterhin möglich. Über das weitere Vorge-
hen bezüglich des Veranstaltungsbetriebs
nach dem 10. Januar wird kurzfristig infor-
miert. |ps

Mitteilung des Landes zu Schulen

Für den Bildungsbereich beziehungsweise
die Schulen hat die baden-württembergische
Landesregierung sich darauf verständigt,
den Beschluss der Ministerpräsidentenkon-
ferenz wie folgt im Einzelnen im Land umzu-
setzen und teilt dazu Folgendes mit:
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ser-
vice/2020+12+13+
Bundesweiter+Lockdown+Regelungen+
Schulen+und+Kitas

• Schulen und Kitas werden geschlossen:
Schulen und Kindertageseinrichtungen so-
wie Einrichtungen der Kindertagespflege
sind seit 16. Dezember bis einschließlich 10.
Januar geschlossen.
• Schülerinnen und Schüler der Abschluss-
jahrgänge werden im verbleibenden Zeit-
raum bis zu Beginn der regulären Weih-
nachtsferien am 23. Dezember verpflichtend
im Fernunterricht unterrichtet. Für die Schü-
lerinnen und Schüler der übrigen Jahrgänge
ist der Beschluss gleichzusetzen mit vorge-
zogenen Ferien.
• Notbetreuung: Für Schülerinnen und Schü-
ler der Klassenstufen 1 bis 7, deren Eltern
zwingend darauf angewiesen sind, wird im
Zeitraum 16. bis 22. Dezember an den regulä-
ren Schultagen eine Notbetreuung einge-
richtet. In den Sonderpädagogischen Bil-
dungs- und Beratungszentren (SBBZ) wird
im Zeitraum 16. bis 22. Dezember an den re-
gulären Schultagen die Notbetreuung für al-
le Jahrgangsstufen eingerichtet. Für Kita-
Kinder sowie Kinder, die in der Kindertages-
pflege betreut werden, wird an den regulären

Öffnungstagen ebenfalls eine Notbetreuung
eingerichtet. Die Notbetreuung erfolgt
durch die jeweiligen Lehrkräfte beziehungs-
weise Betreuungskräfte. Bei den Kitas und in
der Kindertagespflege erfolgt die Organisa-
tion durch den Träger.
• Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder,
bei denen beide Erziehungsberechtigte be-
ziehungsweise die oder der Alleinerziehende
von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich
gelten. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze so-
wie für Home-Office-Arbeitsplätze gleicher-
maßen. Auch Kinder, für deren Kindeswohl
eine Betreuung notwendig ist, haben einen
Anspruch auf Notbetreuung. Das Kultusmi-
nisterium wird den Einrichtungen kurzfristig
weitere Orientierungshilfen zur Umsetzung
der Notbetreuung mit an die Hand geben.

Kindertagesstätten
und Kindertagespflege

Nach Mitteilung des Kultusministeriums
vom 14. Dezember bleiben die Kitas sowie
die Angebote der Kindertagespflege vom 16.
Dezember bis einschließlich 10. Januar ge-
schlossen. Es wird eine Notbetreuung einge-
richtet. Anspruch auf eine solche haben:
• Kinder, bei denen beide Erziehungsberech-
tigte beziehungsweise die oder der Alleiner-
ziehende von ihrem Arbeitgeber am Arbeits-
platz als unabkömmlich gelten. Dies gilt für
Präsenzarbeitsplätze ebenso wie für Home-
Office-Arbeitsplätze.
• Sowie Kinder, bei denen der Besuch der Ein-
richtung zum Schutz des Kindes erforderlich
ist.

Fernunterricht für Abschlussklassen / Notbetreuung wird eingerichtet
Alle städtischen Kitas bieten eine Notbe-

treuung vom 16. bis 23. Dezember sowie vom
4. bis 10. Januar an und bleiben hierfür geöff-
net. Kinder, die die oben genannten Kriterien
erfüllen, werden weiterhin in ihrer Gruppe
betreut. Die Notbetreuung wird weitgehend
im zeitlichen Umfang wie bisher angeboten.
Lediglich die Betreuung in den Randzeiten
wird in allen Kitas um jeweils eine Stunde am
Tag eingeschränkt. Die Öffnungszeiten sind
somit von 7.30 bis 16 Uhr oder 8 Uhr bis 16.30
Uhr, freitags 7.30 Uhr oder 8 Uhr bis 16 Uhr.

Kinder, die den Hort in einer städtischen
Tageseinrichtung besuchen, können die Not-
betreuung in der Zeit von 12 Uhr bis 16 Uhr
beziehungsweise bis 16.30 Uhr (je nach Ende
der Betreuungszeit in der Einrichtung) besu-
chen, sofern die genannten Kriterien für die
Notbetreuung erfüllt sind.

Zwischen den Jahren sind die städtischen
Kitas regulär geschlossen. In dieser fest ver-
ankerten Schließzeit erfolgt keine Notbe-
treuung.

Anmeldung und
Nachweis zur Notbetreuung

Die Eltern wurden über die Notbetreuung
und die Kriterien zur Aufnahme in die Notbe-
treuung informiert. Eltern, die als „unab-
kömmlich“ am Arbeitsplatz gelten, können
umgehend telefonisch oder per E-Mail den
Bedarf für einen Notbetreuungsplatz bei der
jeweiligen Kita anmelden. Sie reichen dazu
eine Arbeitgeberbescheinigung der Unab-
kömmlichkeit bis spätestens zum Freitag
dieser Woche ein.

Zu Fragen rund um die Notbetreuung ist
unter der Telefonnummer 0621/293-5656 ei-
ne telefonische Hotline geschaltet. Die El-
tern erreichen die Hotline bis 18. Dezember
in der Zeit von 8 bis 13 Uhr.

Die kirchlichen freien Träger haben ange-
kündigt, analog zu verfahren. Die Regelun-
gen der kleinen freien Träger sind in der Ein-
richtung selbst zu erfragen.

Notbetreuung
in der Kindertagespflege

Ebenso kann in den Angeboten der Kinderta-
gespflege, in Abstimmung mit den Kinderta-
gespflegepersonen/Festanstellungsträgern,
eine Notbetreuung im Zeitraum bis ein-
schließlich 10. Januar stattfinden, sofern An-
spruch auf Unabkömmlichkeit bei der Arbeit
besteht. Das Kultusministerium gibt zur Um-
setzung der Notbetreuung kurzfristig eine
Orientierungshilfe heraus. Sobald diese vor-
liegt, werden alle Eltern und Kindertages-
pflegepersonen zum weiteren Prozedere
umgehend informiert.

Bezüglich der Gebührenerhebung wäh-
rend des Lockdowns prüft die Verwaltung
Möglichkeiten einer Anpassung oder eines
(Teil-)Erlasses. Die Verwaltung wird dem Ge-
meinderat einen entsprechenden Vorschlag
vorlegen.

Formulare zur Notbetreuung finden sich
hier: www.mannheim.de/notbetreuung

Jugendhäuser und -treffs
Die Jugendhäuser und Jugendtreffs der Stadt
Mannheim sind bis 10. Januar geschlossen.

Änderungder
Abfallentsorgung

Wegen der Feiertage an Weihnachten erge-
ben sich folgende Änderungen bei der Abfall-
entsorgung:
Restmüll / Papier (Haushalte mit wöchent-
licher Restmüll-Leerung)
ursprünglich: Montag, 21. Dezember
neuer Termin: Samstag, 19. Dezember

ursprünglich: Dienstag, 22. Dezember
neuer Termin: Montag, 21. Dezember

ursprünglich: Mittwoch, 23. Dezember
neuer Termin: teilweise Montag, 21. Dezem-
ber sowie Dienstag, 22. Dezember

ursprünglich: Donnerstag, 24. Dezember
neuer Termin: Dienstag, 22. Dezember

ursprünglich: Freitag, 25. Dezember
neuer Termin: Mittwoch, 23. Dezember

Stadtteile mit 14-täglicher Restmüllabfuhr
In Gebieten mit 14-täglicher Restmüllabfuhr
wurde die Verschiebung bereits bei der Pla-
nung berücksichtigt. Dies gilt auch für die
Leerung der Biotonne und der Wertstoffton-
ne. Ein Blick in den Abfallkalender ist deshalb
ratsam, um Abweichungen vom regulären
Termin entnehmen zu können.

Die Behälterstandplätze müssen – wie im-
mer – ungehindert zugänglich sein. Sollten
die oben genannten Termine aus unvorher-
gesehenen Gründen nicht eingehalten wer-
den können, wird der Abfall in den darauf fol-
genden Tagen entsorgt. Alle nicht genannten
Abfuhrtage bleiben unverändert. |ps
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Hauptausschuss stimmt Seilbahn-Trasse zu
Der Hauptausschuss hat seiner Sitzung am 8.
Dezember dem vorgeschlagenen Trassen-
verlauf der Seilbahn zugestimmt. Die tempo-
räre Seilbahn wird 2023 die beiden Bundes-
gartenschau-Gelände Spinelli und Luisen-
park miteinander verbinden. Beauftragt mit
Bau, Betrieb und Rückbau wurde Doppel-
mayr Seilbahnen GmbH aus Österreich.

„Die Zustimmung des Hauptausschusses
der Stadt Mannheim zur vorgeschlagenen
Seilbahn-Trasse stellt für die Realisierung
der BUGA 23 einen bedeutenden Schritt
dar“, erklärt Michael Schnellbach, Ge-
schäftsführer der Bundesgartenschau-Ge-
sellschaft gGmbH. „Nach sorgfältiger Prü-
fung eventueller Alternativen ist sowohl aus
verkehrstechnischer Sicht als auch in Hin-
blick auf den Klimaschutz die Seilbahn als
modernes und zugleich umweltschonendes
Transportmittel der Zukunft die einzige sinn-
volle Alternative, um die zwei getrennten
Areale miteinander zu verbinden.“

Der vorgeschlagene Trassenverlauf reicht
vom südlichen Teil Spinellis über die Feuden-
heimer Au, den Sportpark und Neckar hin-
weg bis zur Freizeitwiese des Luisenparks.
Die Bundesgartenschau gGmbH wurde be-
auftragt, beim zuständigen Regierungspräsi-
dium Karlsruhe das notwendige Planfeststel-
lungsverfahren in die Wege zu leiten.

Mit Bau, Betrieb und Rückbau der Einsei-
lumlaufbahn wurde bereits im August die ös-
terreichische Firma Doppelmayr GmbH be-
auftragt. Es ist eins von zwei Unternehmen,
das sich auf das zweistufige, europaweite
Ausschreibungsverfahren beworben hatte.
Der Bundesgartenschau Mannheim 2023
gGmbH obliegt die technische und organisa-
torische Durchführung.

Im Rahmen der Leitentscheidung 2017 hat
der Gemeinderat den Luisenpark als zweite
Ausstellungsfläche der BUGA 23 beschlos-
sen. Mit dieser Entscheidung geht die Not-
wendigkeit der Anbindung des Luisenparks

an das Spinelli-Gelände einher. Nach Prü-
fung verschiedener Alternativen zur Verbin-
dung der beiden Parks (Seilbahn, E-Mini-
Cab-Shuttles, Monorail-Bahn, Elektrobus-
Shuttle, Straßenbahn) wurde die Seilbahn als
praktikabelste Lösung bewertet.

Mit einem beauftragten Ingenieurbüro für
Seilbahntechnik wurden unterschiedliche
Seilbahntrassen und deren technische
Machbarkeit geprüft. Der im Hauptaus-
schuss vorgestellte Trassenverlauf wurde im
Hinblick auf technischen, rechtlichen, wirt-
schaftlichen, räumlichen und organisatori-
schen Rahmenbedingungen entwickelt.

Die Seilbahn wird mit einer Geschwindig-
keit von 6,5 Metern pro Sekunde bis zu 2.800
Personen pro Stunde je Richtung befördern
können. Die Fahrzeit für eine Strecke wird et-
wa sieben Minuten betragen. Die Ein- und
Ausstiege werden barrierefrei hergestellt.
Der Betrieb der Seilbahn erfolgt zu 100 Pro-
zent mit Ökostrom.

Getragen wird die 2,1 Kilometer lange Seil-
bahn von zehn Stützen. Um die Anzahl der
Stützen auf ein Mindestmaß zu reduzieren,
wurden die Abstände so weit wie möglich
geplant. Die Fundamente der Stationen und
Stützen werden nach Betrieb zurückgebaut.
Im Zuge des durchzuführenden Planfeststel-
lungsverfahrens werden alle technischen,
umwelttechnischen und artenschutzrechtli-
chen Erfordernisse, welche durch den Bau,
den Betrieb und den Rückbau der Seilbahn
erforderlich werden, geprüft und entspre-
chend berücksichtigt. Die unterschiedlichen
Bauphasen werden an die Bedürfnisse der
vor Ort lebenden Arten – wie zum Beispiel
Brutzeiten – angepasst.

Das Planfeststellungsverfahren soll noch
2020 eingereicht werden. Die Einrichtung
der Baustelle erfolgt 2022. Bis Dezember
2022 werden Stützen, Stationen und Seilzug
montiert. Im ersten Quartal 2023 wird die
Seilbahn in Betrieb genommen. |ps

Messungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Montag, 21.,
bis Mittwoch, 23. Dezember, in folgenden
Straßen mobile Geschwindigkeitskontrollen
durch:

Atterseestraße - Carl-Benz-Straße - Es-
penstraße - Herbststraße - Im Hummelhorst
- Käfertaler Straße - Külsheimer Straße -
Leutweinstraße - Mainstraße - Mallaustraße
- Mosbacher Straße - Murgstraße - Osterbur-
ker Straße - Rheinauer Ring - Rotterdamer
Straße - Sudetenstraße - Wachenburgstraße

Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche
Messstellen sind aus aktuellem Anlass mög-
lich. |ps

Audio-PodcastzuMannhei-
merStadtgeschichte

Die Reiss-Engelhorn-Museen beleuchten in
ihrer Audio-Reihe „Culture after Work“ re-
gelmäßig spannende Themen. Ein neuer Bei-
trag steht ab sofort bereit. Zu Gast ist Kunst-
historikerin und Mannheim-Expertin Tanja
Vogel. Im Gespräch mit Kulturwissenschaft-
ler Norman Schäfer spricht sie über histori-
sche Infektionskrankheiten. Der Fokus liegt
auf drei Epidemien, die auch in Mannheim
verheerende Folgen nach sich zogen: Die
Pest im Jahr 1666, die Malaria im 18. Jahrhun-
dert sowie die Spanische Grippe von 1918-
1920. Die historischen Kontexte, die Erklä-
rungsmuster sowie die Maßnahmen und
Schutzvorkehrungen erscheinen aus heuti-
ger Perspektive teils kurios, es zeigen sich
aber auch interessante Parallelen zu unserer
heutigen Situation inmitten der Corona-Pan-
demie. Zu hören ist der Beitrag auf der Muse-
umswebseite unter www.digital.rem-mann-
heim.de sowie auf allen gängigen Plattfor-
men. |ps

NeuerTreppenturman
derBoveristraßeerrichtet

Innerhalb von 14 Tagen konnte der neue
Treppenturm an der Boveristraße herge-
stellt und vollständig ausgetauscht werden.
Der neue Treppenturm wurde flacher und
breiter konstruiert und an entsprechenden
Stellen mit Gummimatten ausgestattet, die
ein Rutschen von Fahrrädern verhindern sol-
len. Für Fußgängerinnen und Fußgänger so-
wie Radfahrende ist das Überqueren der
Bahnschienen an der Boverirampe ab sofort
wieder möglich. |ps

Umfragezum
QueerenZentrum

In Mannheim entsteht ein Queeres Zentrum
(QZM), ein Treffpunkt für lesbische, schwu-
le, bisexuelle, trans*, inter und queere
(LSBTTIQ+) Menschen sowie alle interessier-
ten Bürgerinnen und Bürger.

Um die Angebote noch besser zu machen,
sind alle Mannheimerinnen und Mannhei-
mer eingeladen, an einer Umfrage teilzuneh-
men. Eine Teilnahme ist bis zum 22. Dezem-
ber möglich und erfolgt anonym. Die Ergeb-
nisse der Umfrage werden im Anschluss auf
dem Beteiligungsportal www.mannheim-ge-
meinsam-gestalten.de veröffentlicht. Fragen
beantwortet Ruth Kupper per E-Mail an
ruth.kupper@mannheim.de oder telefonisch
unter 0621/293-9366.

Die Umfrage ist unter www.mannheim-
gemeinsam-gestalten.de/node/3710 zu fin-
den. |ps

STADT IM BLICK

SeniorenTreffs werden barrierefrei umgestaltet und professionalisiert
Den SeniorenTreffs kommt im Hinblick auf
die Stärkung inklusiver Teilhabe am gesell-
schaftlichen und kulturellen Leben eine
wichtige Rolle zu, um der drohenden Isolati-
on und Vereinsamung von Seniorinnen und
Senioren zu begegnen. Durch die Corona-
Pandemie und die notwendig gewordene
Schließung der 19 SeniorenTreffs hat sich ge-
zeigt, welche Auswirkungen die Einschrän-
kungen des sozialen und öffentlichen Le-
bens, insbesondere für ältere, digital „nicht
angeschlossene“ Menschen haben. Daher
sollen die Mannheimer SeniorenTreffs wei-
terentwickelt und nach einheitlichen Vorga-
ben – sowohl fachlich als auch räumlich –
umgestaltet und professionalisiert werden.

Zur Unterstützung der Arbeit in den Senio-
renTreffs werden an zwei Standorten zusätz-
liche Pflegestützpunkte angegliedert. Dies
hat der Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und
Soziales in seiner Sitzung am 9. Dezember
beschlossen.

„Die Stadtverwaltung möchte die offene
Altenhilfe weiter ausbauen, den Stadtteilbe-
zug der SeniorenTreffs erhalten und diese
nach einheitlichen Qualitätsstandards neu
konzipieren. Die SeniorenTreffs sollen damit
weiterhin ein wohnortnahes und nieder-
schwelliges Angebot für die Mannheimer Se-
niorinnen und Senioren bieten“, betont Bür-
germeister Michael Grötsch.

Alle 19 Mannheimer SeniorenTreffs sollen

künftig barrierefrei gestaltet sein und über
mindestens eine behindertengerechte Toi-
lette verfügen. Die Raumgröße soll so be-
messen sein, dass verschiedene Gruppenak-
tivitäten und größere Veranstaltungen mög-
lich sind. Idealerweise ist ein Außenbereich
angegliedert, der in der warmen Jahreszeit
genutzt werden kann.

Das Personal der SeniorenTreffs soll pro-
fessionalisiert werden. Künftig sollen auch
Sozialpädagoginnen und -pädagogen oder
Gerontologinnen und Gerontologen die
Konzepte und Angebote gestalten. Um dem
enormen Bedarf an Beratungsleistungen
und Unterstützung zu begegnen und die Be-
ratungskapazitäten zu erweitern, sollen zwei

weitere Pflegestützpunkte (im Mannheimer
Norden und Süden jeweils ein Stützpunkt)
eingerichtet werden.

In einem ersten Schritt wurden die Stadt-
teile mit einem dringenden Handlungsbe-
darf priorisiert. Dabei wurden 13 Stadtteile
mit überdurchschnittlichem Handlungsbe-
darf definiert: Vogelstang, Innenstadt, Rhei-
nau-Mitte, Neckarstadt-Ost, Herzogenried,
Waldhof-Ost, Schwetzingerstadt, Linden-
hof, Sandhofen, Gartenstadt, Käfertal-Mitte,
Neckarstadt-West und Neckarau.

Die Neukonzeption ermöglicht den Aus-
bau von örtlichen Netzwerken im Sozialraum
und die Beratung im Einzelfall für einen län-
geren Verbleib im eigenen Umfeld. |ps

Blick hinter die Kulissen

Seit Mai betreut die Klimaschutzagentur
Mannheim ein ganz besonderes Projekt im
Sanierungsgebiet Friedrichsfeld: eine Mus-
terbaustelle in der Lauterburger Straße. Hier
wird ein Wohnhaus, Baujahr 1960, saniert
und energetisch auf den neuesten Stand ge-
bracht. Die Sanierungsmaßnahmen dienen
als Vorbild für die Nachbarschaft und dar-
über hinaus.

Die neue hocheffiziente Luft-Wasser-Wär-
mepumpe ist bereits installiert. Sie ersetzt
eine Ölheizung mit einer sehr schlechten
Umweltbilanz. Bald schon kann die Wärme-
pumpe sogar mit selbst produziertem Strom
vom eigenen Dach betrieben werden. Die
Photovoltaik-Anlage samt Stromspeicher
soll Anfang 2021 installiert werden. Auch die
Fassade hat sich verändert. Sie glänzt dank
eines neuen Anstrichs. Unter der Farbe ver-
birgt sich eine 16 Zentimeter dicke Dämm-
schicht aus Steinwolle. Steinwolle gehört zu
den nachhaltigen Dämmstoffen. Neben ei-
nem verbesserten Brandschutz erhoffen sich
die Besitzer dadurch auch eine erhebliche
Lärmminderung.

Seit Mai wird das Wohnhaus in der Lauter-
burger Straße saniert – und zwar bis auf das
Dach, das bereits 2012 erneuert wurde, ein-
mal komplett von oben nach unten. Zusam-
men mit weiteren Sanierungsmaßnahmen,
wie einer Kellerdeckendämmung oder wär-
meisolierenden Fenstern und Haustüren,
verbessert sich der Energiestandard des Ge-
bäudes zu einem KfW-Effizienzhaus 85. Alle

Wohnhaus wird vorbildlich saniert
Arbeiten werden von Handwerksbetrieben
und Firmen aus der Region ausgeführt.

Die Musterbaustelle ist ein vorbildliches
Projekt und kann als Sanierungsbeispiel für
die ganze Stadt dienen. Einzelne Maßnah-
men, wie zum Beispiel die Luft-Wasser-Wär-
mepumpe in Kombination mit einer Photo-
voltaik-Anlage, können auf andere Wohnge-
bäude übertragen werden. „Die Klimaschutz-
agentur Mannheim möchte mit dieser Mus-
terbaustelle zeigen, wie eine Sanierung ganz
praktisch abläuft. Unser Anspruch ist es, die
Bürgerinnen und Bürger nicht nur darauf hin-
zuweisen, welche Vorteile sie theoretisch
von einer energetischen Sanierung ihres
Hauses haben, sondern sie Schritt für Schritt
an einer echten Sanierung teilhaben zu las-
sen“, erklärt Katarina Ressel, Projektmana-
gerin bei der Klimaschutzagentur.

Wer dem guten Beispiel der Musterbau-
stelle folgen möchte, kann bei der Klima-
schutzagentur städtische Fördermittel bean-
tragen. Diese gibt es unter anderem für eine
Vor-Ort-Energieberatung, die Dämmung des
Daches oder der Fassade, den Einbau effi-
zienter Heizsysteme, die Installation einer
Photovoltaik-Anlage und Begrünungsmaß-
nahmen an Dach, Fassade oder von Entsiege-
lungsflächen.

Informationen zu den Beratungsangebo-
ten und zu den Förderprogrammen gibt es
bei der Klimaschutzagentur Mannheim in
D 2, 5-8, telefonisch unter 0621/86248410
und im Internet unter www.klima-ma.de. |ps

Projekt zur gesundheitlichen
Chancengleichheit von Jugendlichen

Mit rund 84.000 Euro bezuschusst das Mi-
nisterium für Soziales und Integration Ba-
den-Württemberg aus Mitteln des Landes
Baden-Württemberg das Projekt „Förde-
rung der gesundheitlichen Chancengleich-
heit von Adoleszenten“ unter Federfüh-
rung des Fachbereichs Jugendamt und Ge-
sundheitsamt der Stadt Mannheim. Es
handelt sich um eine Förderung im Rah-
men der Strategie „Starke Kinder – chan-
cenreich“. Das Projekt wird bis November
2022 angeboten und soll Jugendlichen in
den Stadtteilen Hochstätt und Rheinau die
Möglichkeit bieten, Bewegungs- und Ge-
sundheitsangebote aktiv mitzugestalten
und mit professioneller Unterstützung zu
nutzen.

Körperlichkeit spielt im Lebensalltag von
Jugendlichen eine große Rolle. Daher wird
jeweils ein spezielles Fitness- und Gesund-
heitsangebot initiiert. Eine Mitarbeiterin
oder ein Mitarbeiter mit sozialarbeiteri-
scher Grundqualifikation wird kostenfrei
ein- bis zweimal pro Woche eine Trainings-
stunde im Jugendhaus Hochstätt und dem
Nachbarschaftshaus Rheinau anbieten.
Neben dem angeleiteten Bewegungs- und
Fitnesstraining wird auch ernährungsspe-
zifisches Wissen an die Jugendlichen wei-
tergegeben. Das steigert die Motivation
für gesundheitsbewusstes Verhalten, die
individuelle Gesundheitskompetenz und

Förderung des Landes für Fitness- und Ernährungsangebote
die gesundheitliche Eigenverantwortung.

„Wir freuen uns sehr über die Förderzu-
sage des Ministeriums für Soziales und In-
tegration und damit die Unterstützung
dieses Projekts im Rahmen von Mannheim
gegen Kinderarmut“, erklärt Bürgermeis-
ter Dirk Grunert. „Ansatz der Konzeption
ist es, die Weitergabe von Armut zu verhin-
dern und die jungen Menschen mit Bewäl-
tigungsressourcen und Zugang zu Wissen
und Teilhabe auszustatten.“

Ein übergeordnetes Ziel ist auch die Er-
reichbarkeit einer Zielgruppe, die für (Un-
terstützungs-)Angebote immer weniger
offen ist. Dadurch steigt das Risiko der
Weiterführung von Armut unter anderem
durch fehlende Alternativen der Freizeit-
gestaltung, Bildungsabbrüche, sozialen
Rückzug und immer geringer werdende ge-
sellschaftliche Teilhabechancen.

Die in den nächsten Monaten entste-
henden Angebote werden jeweils mit den
Akteurinnen und Akteuren vor Ort ver-
netzt. Zudem erfolgt ein Austausch mit der
Koordinierungsstelle Mannheim gegen
Kinderarmut. So kann das Angebot konti-
nuierlich angepasst und die Wirksamkeit
überprüft werden. Im Stadtteil Rheinau
wird zudem der Aufbau eines Gesund-
heitsnetzwerkes in Zusammenarbeit mit
den Akteurinnen und Akteuren vor Ort in-
itiiert. |ps

Honorierung des Ehrenamts
Das Ehrenamt ist ein öffentliches Amt, das
überwiegend unentgeltlich ausgeübt wird. Es
gibt zahlreiche Freiwillige, ohne die viele Be-
reiche des täglichen Lebens mit allen öffent-
lichen und sozialen Strukturen undenkbar,
gar unmöglich geworden sind.

Laut dem Deutschen Olympischen Sport-
bund (DOSB) gibt es in den über 90.000
Sportvereinen in ganz Deutschland rund 1,7
Millionen ehrenamtliche Positionen. Hierzu
zählen unter anderem Vorsitzende, Trainie-
rende, Übungsleitende, Schiedsrichterinnen

und Schiedsrichter oder Kampfrichterinnen
und Kampfrichter. Dazu kommen noch die
vielen fleißigen Helferinnen und Helfer, die
sich bei unentgeltlichen Arbeitseinsätzen im
Rahmen von Vereinsfesten, Fahrdiensten
oder Sportveranstaltung einbringen. Eine
Leistung, die heutzutage leider häufig als
selbstverständlich angesehen wird und daher
einer ganz besonderen Honorierung bedarf.

Der Fachbereich Sport und Freizeit der
Stadt Mannheim hat sich dieser besonderen
Honorierung angenommen und möchte den

Ehrenamtlichen persönlich für ihr Engage-
ment danken. Daher besteht ab jetzt die
Möglichkeit der Anmeldung zur Honorierung
des Ehrenamts des Fachbereichs Sport und
Freizeit der Stadt Mannheim. Die Anmeldung
erfolgt über das Anmeldeformular für Einzel-
und Sammelmeldungen auf der Homepage
der Stadt Mannheim (www.mann-
heim.de/sport), welches per Mail bis 18. De-
zember an 52event@mannheim.de zu senden
ist, oder unter der Telefonnummer 0621/293-
4004.

„Aufgrund der aktuellen Lage und der Ein-
schränkungen rund um die Corona-Pande-
mie kann eine physische Veranstaltung wie in
den letzten Jahren nicht stattfinden. Trotz al-
lem wird es für alle gemeldeten Ehrenamtli-
chen ein kleines Dankeschön geben“, so Lo-
thar Quast, der nach 32 Jahren Amtszeit zum
31. Dezember aus seinem Amt als Bürger-
meister scheiden wird und sich „für das über-
durchschnittliche Engagement der Mannhei-
mer Bürgerinnen und Bürger nochmals be-
danken möchte“. |ps
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Bürgerservices
im reduzierten Betrieb

Die Bürgerservices arbeiten in der Zeit vom
16. Dezember bis 10. Januar im reduzierten
Dienstbetrieb ausschließlich mit vorheri-
ger Terminvereinbarung; die offene
Sprechstunde entfällt. Die Bürgerinnen
und Bürger werden gebeten, Behördengän-
ge zu vermeiden. Es können das Online-An-
gebot im Bürgerportal unter www.mann-
heim.de/buergerportal, E-Mails oder Post-
versand genutzt werden.

Die sechs Bürgerservice-Standorte In-
nenstadt K 7, Neckarau, Neckarstadt, Neu-
hermsheim, Vogelstang und Waldhof blei-
ben für bereits vereinbarte Termine offen.
Alle anderen Standorte sind geschlossen.
Hier werden für bereits vergebene Termine
zeitnah Ersatztermine angeboten.

Für unaufschiebbare persönliche Vor-
sprachen können Termine über das Online-

Behördengang ist nur noch mit Termin möglich

Terminreservierungssystem unter
www.mannheim.de/terminreservierung,
die Hotline 0621/293-2628 oder die Behör-
dennummer 115 vereinbart werden.

Für KFZ-Händlerinnen und -händler so-
wie Zulassungsdienste stehen die „Händ-
lerschränke“ in den Bürgerservice-Standor-

ten Neuhermsheim und Waldhof unverän-
dert zur Verfügung. Die Abholung von
Pass- und Ausweisdokumenten ist in drin-
genden Fällen in den für Termine geöffne-
ten Standorten weiterhin möglich. Hierzu
gibt es auf www.mannheim.de Informatio-
nen. |ps

Ausschreibungen der Stadt Mannheim
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mannheim finden Sie unter

www.auftragsboerse.de.

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen!
Es ist Ziel der Stadt Mannheim die Umsetzung der elektronischenVergabe weiter zu stärken.
Um dieVergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu

gestalten, hat sich die Stadt Mannheim der E-Vergabeplattform der
Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

Profitieren Sie von dem zentralen Zugang
und der Möglichkeit der elektronischen
Angebotserstellung und registrieren Sie sich!

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

DieStadtMannheim -Gesundheitsamt - erlässt gemäß§ 28Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes
(IfSG), § 1 Absatz 6aVerordnung des Sozialministeriums über die Zuständigkeiten nach dem IfSG
(IfSGZustV), § 20 Absatz 1 der Rechtsverordnung der Landesregierung über infektionsschützende
Maßnahmen gegen die Ausbreitung desVirus SARS-CoV-2 (CoronaVO) und § 35 Satz 2, § 49 Ab-
satz 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG), jeweils in den zur Zeit geltendenFassungen,
folgende

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g

1. Ziffer 1 derAllgemeinverfügungAusgangsbeschränkungenvom07.12.2020wird imHinblick auf
die ab 12.12.2020 geltenden Regelungen der CoronaVOmitWirkung für die Zukunft aufgeho-
ben.

2. DieWirksamkeit der übrigen Regelungen der Allgemeinverfügung Ausgangsbeschränkungen
bleibt bestehen.

3. Diese Allgemeinverfügung gilt amTag nach derVeröffentlichung als bekannt gegeben.

Begründung:
Die Ziffer 1 – Nächtliche Ausgangsbeschränkungen – der vorgenannten Allgemeinverfügung wird
gemäß § 49 Absatz 1 LVwVfGmitWirkung für die Zukunft widerrufen.
Mit der Änderung der Corona-Verordnung zum 12.12.2020 hat das Land einheitliche Regelungen
für Baden-Württemberg getroffen, die gegenüber Ziffer 1 der Allgemeinverfügung eineVerschär-
fung darstellen, unmittelbar gelten und der Allgemeinverfügung vorgehen. Daher wird die unter Zif-
fer 1 der vorgenannten Allgemeinverfügung getroffene Regelung aufgehoben.

SofortigeVollziehbarkeit:
Die Allgemeinverfügung ist nach § 28 Absatz 3 i.V.m. § 16 Absatz 8 IfSG kraft Gesetzes sofort voll-
ziehbar. DerWiderspruch hat somit keine aufschiebendeWirkung.

Bekanntmachungshinweis:
Die Allgemeinverfügung gilt einenTag nach ihrerVeröffentlichung als bekannt gegeben und erhält
zeitgleich ihreWirksamkeit.

Der vollständigeText der Allgemeinverfügungmit Begründung kann imFachbereich Jugendamt und
Gesundheitsamt, R 1, 12, 68161Mannheim, zu den üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb einesMonats nach BekanntgabeWiderspruch erhoben
werden. DerWiderspruch ist bei der Stadt Mannheim, Fachbereich Jugendamt und Gesundheits-
amt, R 1, 12, 68161Mannheim, einzulegen.

Hinweise
Aufgrund der sofortigenVollziehbarkeit der Allgemeinverfügung kommt einemWiderspruch keine
aufschiebendeWirkung zu. DasVerwaltungsgericht Karlsruhe kann gemäß § 80 Absatz 5VwGO
auf Antrag die aufschiebendeWirkung vonWiderspruch und Anfechtungsklage ganz oder teilweise
anordnen.

Mannheim, den 12.12.2020

Dr. Peter Kurz

DieStadtMannheim -Gesundheitsamt - erlässt gemäß§ 28Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes
(IfSG), § 1 Absatz 6aVerordnung des Sozialministeriums über die Zuständigkeiten nach dem IfSG
(IfSGZustV), § 20 Absatz 1 der Rechtsverordnung der Landesregierung über infektionsschützende
Maßnahmen gegen die Ausbreitung desVirus SARS-CoV-2 (CoronaVO) und § 35 Satz 2, § 49 Ab-
satz 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG), jeweils in den zur Zeit geltendenFassungen,
folgende

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g

1. Die Allgemeinverfügung Quarantäne vom 26.10.2020 wird mitWirkung für die Zukunft aufgeho-
ben.

2. Diese Allgemeinverfügung tritt amTage nach ihrerVeröffentlichung im Amtsblatt in Kraft.

SofortigeVollziehbarkeit:
Die Allgemeinverfügung ist nach § 28 Absatz 3 i.V.m. § 16 Absatz 8 IfSG kraft Gesetzes sofort voll-
ziehbar. DerWiderspruch hat somit keine aufschiebendeWirkung.

Bekanntmachungshinweis:
DieAllgemeinverfügung gilt einenTag nach ihrerVeröffentlichung imAmtsblatt als bekannt gegeben
und erhält zeitgleich ihreWirksamkeit.

Der vollständigeText der Allgemeinverfügungmit Begründung kann imFachbereich Jugendamt und
Gesundheitsamt, R 1, 12, 68161Mannheim, zu den üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb einesMonats nach BekanntgabeWiderspruch erhoben
werden. DerWiderspruch ist bei der Stadt Mannheim, Fachbereich Jugendamt und Gesundheits-
amt, R 1, 12, 68161Mannheim, einzulegen.

Mannheim, den 10.12.2020
Dr. Peter Kurz

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Franklinschule - Neubau einer Grundschule mit Sporthalle
Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
des Neubaus der Franklinschule in 68309Mannheim,Thomas-Jefferson-Straße 2, die Ausführung
von Bauleistung aus. Hierbei handelt es sich um:
Titel 2 - Baustelleneinrichtung
Den vollständigenVeröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.bbs-mann-
heim.de. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH,Telefon
0621/3096-789Mannheim, 17.12.2020

OffenesVerfahren nachVOL/A - EU
Schulen Mannheim (7 Standorte), Innenreinigung 2021-2023
Grund- und Unterhaltsreinigung, mitVerlängerungsoption bis 2025

Die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt die Innenreinigung für sieben Schulen im Stadt-
gebiet Mannheim aus.
Den vollständigenVeröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.bbs-mann-
heim.de. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH,Telefon
0621/3096-789
17.12.2020

Der Jahresabschluss 2019 der UniversitätsklinikumMannheimGmbHwurde ordnungsgemäß er-
stellt und nach dem uneingeschränktenTestat derWirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner
vomAufsichtsrat am08.05.2020gem. §12 (3) lit. d) derSatzungderUniversitätsklinikumMannheim
GmbH genehmigt.

Die Geschäftsführung wurde gem. § 12 (3) lit. e) der Satzung entlastet.

LautGesellschafterbeschluss vom08.05.2020 hat dieGesellschafterversammlung gemäß§ 7 lit. h)
der Satzung derUniversitätsklinikumMannheimGmbHdengeprüften Jahresabschluss festgestellt.

Der testierte Jahresabschluss 2019 inkl. Lagebericht kann in der Zeit vom 18.12.2020 bis
30.12.2020 im UniversitätsklinikumMannheim, Stabsstelle Unternehmenskommunikation, Haus 6,
Ebene 2, Zimmer 5, zu den üblichen Bürozeiten – nachVoranmeldung per E-Mail (unternehmens-
kommunikation@umm.de) oder perTelefon (0621/383-3184) unterWahrungderCOVID-19-beding-
ten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen – eingesehen werden.

UniversitätsklinikumMannheimGmbH

Altenpflegeheime Mannheim GmbH
Jahresabschluss 2019

Die Gesellschafterversammlung hat am 04.08.2020 nach vorheriger Zustimmung des Aufsichtsra-
tes den Jahresabschluss 2019 festgestellt. Der Abschlussprüfer der Gesellschaft, die Rödl & Part-
nerGmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat einenuneingeschränktenBestätigungsvermerk er-
teilt. Der Abschluss wurde im elektronischen Bundesanzeiger am 02.11.2020 veröffentlicht.

Der testierte Jahresabschluss 2019 kann in der Zeit vom 18.01.2021 bis 29.01.2021 bei der Alten-
pflegeheimeMannheimGmbH,Meeräckerplatz 2-4, 68163Mannheim,Geschäftsführung,während
den üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden.

UniversitätsklinikumMannheimGmbH
09.12.2020

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Mollgymnasium Mannheim – Energetische Sanierung
Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
der Energetischen Sanierung amMollgymnasium in 68163Mannheim, Feldbergstr. 16, die Ausfüh-
rung von Bauleistung aus. Hierbei handelt es sich um:
Titel 7 - Fassadensanierung
Den vollständigenVeröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.bbs-mann-
heim.de. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH,Telefon
0621/3096-789Mannheim, 17.12.2020

ENDE AMTSBLATT STADT MANNHEIM

Grünschnittannahmeund
Recyclinghöfegeschlossen

Die beiden Recyclinghöfe „Friesenheimer In-
sel“ und „Im Morchhof“ sowie die beiden
Grünschnitt-Annahmestellen schließen bis
voraussichtlich 10. Januar. Die beiden Grün-
schnitt-Annahmestellen im Mannheimer Sü-
den (Firma Mineralix) und Norden (ABG-
Kompostplatz) sind ebenfalls in diesem Zeit-
raum geschlossen. |ps

STADT IM BLICK

Corona-Hotline:
positiveBilanz

Die eingeleiteten Maßnahmen zeigen Wir-
kung. Um auf das hohe Informationsbedürf-
nis der Bürgerinnen und Bürger zu reagieren,
hat die Stadt seit November ihr Serviceange-
bot der Info-Hotline 0621/293-2253 erwei-
tert. Seit der Einführung erhält die Hotline
durchschnittlich 865 Anrufe pro Tag – in der
Spitze 2198. Ein Sprachdialogsystem beant-
wortet allgemeine Fragen zur aktuellen Si-

STADT IM BLICK

tuation in Mann-
heim und konnte
bisher jeden zwei-
ten Ratsuchenden
abschließend infor-
mieren. Durch die
Vorfilterfunktion
des Sprachdialog-
systems wird zu-
gleich eine schnel-
le Weiterleitung an
Mitarbeitende ge-
währleistet. |ps
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Mitteilung zum Gräberaufruf 2021 
 
Für ein aufgerufenes Reihengrab kann an anderer Stelle des Friedhofes 
gemäß § 12 der Friedhofs- und Bestattungsordnung der Stadt Mannheim 
zur Umbettung der Gebeine/Urne ein Reihengrab oder ein Wahlgrab für 
eine weitere Nutzungszeit gegen vorhergehende Zahlung der festgesetzten 
Gebühren überlassen werden. Die Reihengräber werden von den 
Friedhöfen Mannheim zugeteilt. 
 
 
Anträge hierzu sind bis spätestens 

 
01.07.2021 

 
bei den Friedhöfen Mannheim, Am Jüdischen Friedhof 1, 68167 Mannheim 
zu stellen. Für persönliche Vorsprachen stehen wir 

 
Dienstag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

 
im Verwaltungsgebäude (Hauptfriedhof) zur Verfügung. 
 
Über Grabanlagen, die nach Ablauf des 01.07.2021 nicht entfernt worden 
sind, verfügen ab dem 
 
 

01.09.2021 
 
 
die Friedhöfe Mannheim. Bei einer eventuellen Wiederverwendung des 
Grabmals sind die geltenden Vorschriften der neuen Grabstätte zu 
beachten. 
 

Mannheim, 04.12.2020 
Stadt Mannheim – Friedhöfe Mannheim 

gez. Adam 
Betriebsleiter 

 

    Wegen Ablauf der Ruhefristen werden folgende 
    Erd- und Urnenreihengrabfelder geräumt:

Friedhof Grablage  Nutzungsende: Friedhof Grablage
Hauptfriedhof 03-09-01 RG bis 31.12.2020 Neckarau 01-20-A RG bis 11.02.2021

03-09-06 RG bis 26.01.2021 02-03-03 RG bis 31.12.2020
08-13-A RG bis 31.12.2020 02-03-02 URG bis 31.12.2020
08-13-B RG bis 08.01.2021 02-03-05 URG bis 31.12.2020

 08-14-D1 RG bis 31.12.2020
08-17-C RG bis 31.12.2020 Rheinau 01-18-06 RG bis 12.06.2021
08-18-A RG bis 08.01.2021 01-20-D RG bis 31.12.2020
08-18-B RG bis 31.12.2020 01-20-E RG bis 31.12.2020
08-18-C RG bis 31.12.2020 01-18-08 URG bis 31.12.2020
03-09-02 URG bis 31.03.2021 01-18-09 URG bis 06.02.2021
08-18-D URG bis 31.12.2020
08-19-01 URG bis 31.12.2020 Sandhofen 03-03-05 RG bis 31.12.2020
08-19-02 URG bis 21.04.2021 03-04-D RG bis 10.02.2021

03-03-02 URG bis 31.12.2020
Feudenheim 04-03-01 RG bis 07.01.2021 03-05-01 URG bis 30.03.2021

04-03-07 RG bis 26.01.2021
01-09-02 URG bis 31.12.2020 Seckenheim 02-05-B RG bis 31.12.2020

02-05-C RG bis 31.12.2020
Friedrichsfeld 1/A RG bis 06.01.2021 02-05-D RG bis 01.02.2021

1/B RG bis 31.12.2020 01-04-02 URG bis 08.02.2021
2/A URG bis 01.02.2021

Wallstadt 1/C RG bis 31.12.2020
Gartenstadt 01-04-04 RG bis 31.12.2020 1/D RG bis 31.12.2020

01-05-01 RG bis 23.01.2021 2/C RG bis 17.02.2021
 01-05-02 RG bis 31.12.2020 2/D RG bis 31.12.2020

01-06-03 URG bis 24.01.2021 2/C URG bis 31.12.2020

Käfertal 03-14-C RG bis 31.12.2020 RG    =  Erdreihengrab
04-01-02 RG bis 19.03.2021 URG  = Urnenreihengrab

 04-02-01 URG bis 31.12.2020
04-02-02 URG bis 31.12.2020
04-02-06 URG bis 31.12.2020
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